
bei den Bezirks- und Kreisgerichten noch nicht. Vielen 
Urteilen dieser Gerichte fehlen jene Momente, die die 
Menschen aufrütteln, sie erbeben lassen von der Ge
fährlichkeit der begangenen Verbrechen und aufrufen 
zu verstärkter revolutionärer Wachsamkeit.

Eine noch ernstere Situation besteht bei Verhandlun
gen in Zivilsachen. Von diesen Verhandlungen und 
ihren Ergebnissen nimmt die Bevölkerung kaum Kennt
nis, obwohl auch das Zivilverfahren, d. h. die Entschei
dung von zivilen Rechtsstreitigkeiten von größter Be
deutung ist.

Wer könnte ernsthaft bestreiten, daß z. B. Fragen des 
Unterhalts für die Kinder oder für die geschiedene 
arbeitsunfähige Frau, Ehescheidungen oder Kind
schaftssachen nicht von großer moralischer Bedeutung 
wären. Die Uninteressiertheit der Bevölkerung, der 
Presse, ja der Öffentlichkeit überhaupt an diesen Fra
gen zeigt, daß die alten Gewohnheiten und Auffassun
gen sehr zählebig sind. Man ist der Meinung, ein Zivil
prozeß, das ist—Bine Sache der streitenden Parteien, 
dieser Streit liegt in der privaten Sphäre und kümmert 
nur die Parteien etwas. Hier wird offensichtlich, daß 
die Begriffe vom gesellschaftlichen Zusammenleben 
noch nicht tief genug herausgearbeitet sind, denn es ist 
gar nicht ohne Bedeutung für die Gesellschaft, ob der 
Vater für die Kinder Unterhalt zahlt oder ob die ge
alterte geschiedene Frau das Gericht anrufen muß, da
mit der geschiedene Gatte seinen Verpflichtungen nach
kommt. Hier werden Wege gefunden werden müssen, 
die es ermöglichen, eine größere gesellschaftliche Kon
trolle auszuüben.

Einige Gerichte haben bereits begonnen, in diesen 
Fragen neue Wege zu gehen, so z. B. dadurch, daß sie 
Versuche unternehmen, um durch die Einbeziehung ge
sellschaftlicher Institutionen ihrer Meinung nach noch 
zu erhaltende Ehen vor dem Zerfall zu bewahren. 
Einige uns bekannt gewordene Beispiele beweisen, daß 
in dieser Hinsicht gar nicht alles klar ist. Wenn z. B.

eine BGL dem Richter schreibt: Ja, wir wissen von den 
unmoralischen Verfehlungen des X., aber er ist ein 
guter Arbeiter, so zeigt das nur, daß den aufgeworfenen 
Fragen erhöhte Beachtung geschenkt werden muß.

Wir haben diese Fragen bewußt etwas breiter be
handelt, weil wir der Meinung sind, daß es an der Zeit 
ist, mit der Diskussion zu beginnen. Doch können diese 
Ausführungen nur als ein erster Beitrag gewertet wer
den, sie erheben nicht den Anspruch auf Vollkommen
heit.

Abschließend noch einige Feststellungen:
1. Die etwas umfangreich gewordenen Ausführungen 

zu Fragen des Rechts und der Moral bzw. ihrer gegen
seitigen Beziehungen und Wechselwirkungen sind ein 
Anfang einer notwendig gewordenen Diskussion, die 
weitergeführt werden muß. Dies kann und soll auch 
auf der Konferenz der Richter und Staatsanwälte ge
schehen, die im Dezember dieses Jahres stattfindet.

2. Der Zweck dieser Diskussion soll es sein, be
stehende falsche Auffassungen zu zerschlagen, neue 
Erkenntnisse aber weiter zu entwickeln und zu verall
gemeinern.

3. Diese weitere Diskussion aber soll nicht geführt 
werden in den Studierstuben und hinter den Mauern 
wissenschaftlicher Institute, sondern unter Einbeziehung 
der Werktätigen in den Betrieben, MTS, Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften und Verwal
tungen, in den Parteiorganisationen und Betriebs
gewerkschaftsleitungen.

Die Werktätigen, die offenkundig in steigendem 
Maße aktiven Anteil an der Festigung des Staates der 
Arbeiter und Bauern nehmen, müssen alles wissen und 
deshalb muß man ihnen die notwendigen Kenntnisse 
vermitteln. Das ist aber absolut keine einseitige Ange
legenheit, das ist ein fruchtbares zweiseitiges Verhält
nis, denn so wie wir die Werktätigen lehren, können 
und müssen wir auch von den Werktätigen lernen.

Die Gesetzgebung der Deutschen Demokratischen Republik
III. Quartal 1955*)

Von Prof. Dr. HANS NATHAN, Dekan der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, 
Mitglied des Deutschen Instituts für Rechtswissenschaft

Ihrer Zahl und Bedeutung nach standen im letzten 
Quartal die gesetzgeberischen Maßnahmen auf dem Ge
biet der J u g e n d f ö r d e r u n g ,  V o l k s b i l d u n g  
u n d  H o c h s c h u l e n ,  K u l t u r  an der Spitze. An 
erster Stelle ist hier die Verordnung zum Schutze der 
Jugend vom 15. September 1955 (GBl. I S. 641) zu ver
merken, deren juristisches Schwergewicht im strafrecht
lichen und verwaltungsrechtlichen Bereich liegt. Ihr 
Ziel ist ausweislich der Präambel der Schutz der Ju
gend vor den Gefahren, mit denen sie die „durch 
Schund- und Schmutzerzeugnisse propagierte ,amerika
nische Lebensweise1 “, die Existenz Westberliner Agen
tenzentralen und sonstiger krimineller Elemente stän
dig bedroht

Inhaltlich lassen sich in der VO zwei verschiedene 
Komplexe klar unterscheiden: einmal die neuen Be
stimmungen, die sich mit dem Verbot der Herstellung, 
Einführung und des Vertriebes von Schund- und 
Schmutzerzeugnissen sowie deren Femhaltung von 
Kindern und Jugendlichen befassen; zweitens die Be
stimmungen, die den Alkoholverkauf an Jugendliche 
sowie den Besuch von Gast- und Vergnügungsstätten, 
Aufführungen und Schaustellungen durch Jugendliche 
betreffen, welche bisher durch Gesetze, Verordnungen 
und Polizeiverordnungen der Länder in ähnlicher Weise 
geregelt waren und nunmehr wegen des inneren Zu
sammenhangs mit dem ersten Komplex in die vorlie
gende VO aufgenommen und damit für das ganze Ge
biet der Deutschen Demokratischen Republik einheitlich 
gestaltet worden sind. Der Kampf gegen Schund und 
Schmutz wird nicht nur durch das grundsätzliche Ver
bot der Herstellung und Verbreitung dieser Erzeug
nisse, sondern auch durch die Auferlegung weitgehen-

*) Übersicht über das I. und n. Quartal in NJ 1955 S. 476 
und S. 526.

der Kontrollpflichten an die Erziehungspflichtigen ge
führt; diese haben dafür zu sorgen, „daß Kinder und 
Jugendliche Schund- und Schmutzerzeugnisse nicht in 
die Hand bekommen“ und sind ggf. verpflichtet, „ihnen 
diese abzunehmen“ und an die Deutsche Volkspolizei 
abzuliefern; regelmäßige Kontrollen werden vor allem 
für Schulen, Heime und entsprechende Einrichtungen 
vorgeschrieben (§ 3). Strafen bis zu zwei Jahren Ge
fängnis und Geldstrafen werden angedroht für das 
Herstellen, Verbreiten oder Einführen der genannten 
Erzeugnisse, ferner gegenüber Erziehungspflichtigen, 
die deren Besitz bei Kindern oder Jugendlichen dulden 
oder fördern, schließlich für die Gefährdung der Ge
sundheit Jugendlicher oder Kinder durch verbotenen 
Ausschank bzw. Nichtverhinderung des Ausschanks al
koholischer Getränke (§ 10). Daneben sind Ordnungs
strafen bis 500 DM vorgesehen insbesondere für die 
Verletzung der Beschränkungen des Besuchs von Gast
stätten usw. durch Jugendliche, für Verletzung der oben 
genannten Kontrollpflichten und die Nichtablieferung 
der Kindern oder Jugendlichen abgenommenen Schund- 
und Schmutzerzeugnisse (§ 11). Gegenüber der allge
meinen Bestimmung des § 170 d StGB werden die neuen 
Straftatbestände als Spezialgesetz aufzufassen sein, so 
daß eine Idealkonkurrenz hier nicht in Frage kommt. 
Die VO enthält drei wichtige Begriffsbestimmungen: 
die Unterscheidung von Kindern und Jugendlichen, die 
sich mit den Altersgrenzen von 14 bzw. 18 Jahren (§ 2 
Abs. 2) an den Vorgang des § 1 JGG anschließt; die 
Definition des Begriffs „Erziehungspflichtiger“ (§ 2 
Abs. 1), die auch für die Auslegung des § 170 d StGB 
und des § 7 JGG nicht ohne Bedeutung bleiben wird, 
und schließlich die Bestimmung des Begriffs „Schund- 
und Schmutzerzeugnisse“ (§ 3 Abs. 2), an welcher be
merkenswert ist, daß darunter auch solche Schriften, 
Darstellungen und Gegenstände zu verstehen sind, „die
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